
 

Reglement Nr. 1 

Das nachfolgende Reglement tritt per 1. November in Kraft. 

 

Probe- und Schnuppertraining 

Pro Jahr werden zwei Termine durch den Vorstand definiert, an welchen die Möglichkeit geboten wird, an 
den Trainings der LAR teilzunehmen. Üblicherweise wird ein Termin zu Beginn des Wintertrainings (ab 
November) und ein weiterer zu Beginn des Aussentrainings (ab April) angeboten. Folgende 
Voraussetzungen sind dabei zu berücksichtigen. 

Die Anmeldung der Athleten erfolgt beim Technischen Leiter (Herr Paul Gisin) 

Die Probezeit dauert einen Monat; die Teilnahme an sämtlichen Trainings wird vorausgesetzt. 

Nach Ablauf der Probezeit wird  in einem persönlichen Gespräch mit den Eltern über die Aufnahme in die 
LAR und die damit verbundenen Möglichkeiten, die Organisation, die Rechte und Pflichten gesprochen. 

 

Aufnahme und Jahresgebühr 

Die Jahresgebühr beträgt zurzeit CHF 140.00 für die Athleten im und ab dem 15. Lebensjahr und CHF 
110.00 für die übrigen Athleten. 

Die Jahresgebühr ist jeweils im Voraus zu bezahlen. Mit Bezahlung der Halbjahres, bzw.  Jahresgebühr wird 
der Athlet Mitglied der LAR. 

Die einmonatige Probezeit ist gebührenfrei. Bei Eintritt im Dezember wird die gesamte Jahresgebühr 
geschuldet. Bei Eintritt im Mai wird für das erste halbe Jahr die Hälfte der Jahresgebühr geschuldet.  

Bei einem frühzeitigen Austritt erfolgt keine Rückerstattung der Jahresgebührt. 

 

Trainings- und Wettkampfteilnahme 

Das Training der LAR ist leistungsorientiert weshalb die regelmässige Trainingsteilnahme vorausgesetzt 
wird. 

Das reguläre Training findet für die Athleten der Kategorien U10, U12 und U14 zwei Mal in der Woche und 
für die Athleten der Kategorien U16 und älter drei Mal in der Woche statt (siehe Trainingsplan). Der Athlet 
verpflichtet sich mindesten 80% dieser Training pro Jahr zu besuchen. Durch die Leiter wird eine 
Anwesenheits- und Absenzenliste geführt. Bei einer Trainingsbesuchsquote unter 80% soll in einem 
persönlichen Gespräche mit dem Athleten, dem Technischen Leiter und den Haupttrainern über die 
weitere Mitgliedschaft gesprochen werden. 

Sollte ein Trainingsbesuch nicht möglich sein, so muss beim jeweiligen Haupttrainer eine Abmeldung 
erfolgen. Wiederholte unentschuldigte Trainingsabwesenheit kann zum Trainingsausschluss führen. 



Startgelder bei unterlassener Wettkampfteilnahme sind durch die Athleten selber zu bezahlen und werden 
der LAR geschuldet. 

Die Teilnahme an Wettkämpfen wird vorausgesetzt. Das Training ist darauf ausgelegt und die Athleten 
werden entsprechend durch die Leiter darauf vorbereitet. 

Die Mithilfe an Wettkämpfen (Organisation, Aufbau, Umsetzung, Kampfrichter und dgl.) ist Teil der LAR-
Mitgliedschaft und des Vereinswesens. Eine entsprechende aktive Miteinbringung der Eltern bei der 
Umsetzung der durch die LAR organisierten Anlässe oder eine Zurverfügungstellung bei den verschiedenen 
Veranstaltungen LAR-Beteiligung wird gewünscht und erwartet. 

 

Bemerkungen: 

Die Bezeichnung Athleten beinhaltet  die weibliche und männliche Form 

LAR = Leichtathletik Riege  

 

Tägerwilen,  1. August 2011 

Präsident: 

Tech. Leiter: 


